
 

Version: 3.0   VERTRAULICH / CONFIDENTIAL 
 

Allgemeine Lieferbedingungen für Produkte und Komponenten 
(ALB).docx 

  ©Reed Electronics AG |Page 1 of 2 

ID Nummer 399 / 17. November 2022  

 

Allgemeine Lieferbedingungen für Produkte und Komponenten (ALB) 

 

1 Allgemeines 

1.1 Der Vertrag ist mit dem Empfang der schriftlichen Bestätigung des 

Lieferanten, dass er die Bestellung annimmt (Auftragsbestätigung), 

abgeschlossen. Angebote, die keine Annahmefrist enthalten, sind 

unverbindlich. 

1.2 Diese Lieferbedingungen sind verbindlich, wenn sie im Angebot 

oder in der Auftragsbestätigung als anwendbar erklärt werden. An-

derslautende Bedingungen des Bestellers haben nur Gültigkeit, so-

weit sie vom Lieferanten ausdrücklich und schriftlich angenommen 

worden sind. 

1.3 Alle Vereinbarungen und rechtserheblichen Erklärungen der Ver-

tragsparteien bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Erklärun-

gen in Textform, welche durch elektronische Medien übertragen 

oder festgehalten werden, sind der Schriftform dann gleichgestellt, 

wenn von den Vertragsparteien besonders vereinbart. 

1.4 Sollte sich eine Bestimmung dieser Lieferbedingungen als ganz oder 

teilweise unwirksam erweisen, so werden die Vertragsparteien diese 

Bestimmung durch eine neue, ihrem rechtlichen und wirtschaftlichen 

Erfolg möglichst nahekommende Vereinbarung ersetzen. 

2 Umfang der Lieferungen und Leistungen 

2.1 Die Lieferungen und Leistungen des Lieferanten sind in der Auftrags-

bestätigung einschliesslich eventueller Beilagen zu dieser abschlies-

send aufgeführt. Der Lieferant ist ermächtigt, Änderungen, die zu 

Verbesserungen führen, vorzunehmen, soweit diese keine Preiserhö-

hung bewirken. 

2.2 Unter- oder Überlieferung bis zu 10 % der Gesamtmenge haben 

produktionstechnische Ursachen und lassen sich nicht verhindern. 

Für Unter- oder Überlieferungen ergibt sich keine Änderung des ver-

einbarten Preises pro Einheit. Der Kunde bestätigt mit seinem Auf-

trag eine Unterlieferung nicht als Fehler zu betrachten. Sollte eine 

Unterlieferung vom Kunden als Fehler betrachtet werden, so hat der 

Kunde dies spätestens gleichzeitig mit seiner Bestellung schriftlich 

vorzubringen. Der Kunde akzeptiert dabei, dass Reed Electronics AG 

zu einer Preisjustierung berechtigt ist, falls die bestellte Ware aus 

produktions-technischen Gründen unterlieferungsanfällig ist und 

entsprechend mehr Ware oder Teile einer Ware produziert werden 

müssen um die Unterlieferung zu vermeiden. Der Besteller bestätigt 

mit seinem Auftrag die Kosten für eine Überlieferung zu überneh-

men, solange der dafür verrechnete Preis dem bestätigten Preis ent-

spricht. Sollte keine andere schriftliche Abmachung getroffen wor-

den sein, verpflichtet sich der Kunde 100 % der Überlieferung zum 

vereinbarten Preis zu bezahlen, bei max. 10% Überlieferung. 

3 Pläne und technische Unterlagen 

3.1 Prospekte und Kataloge sind ohne anderweitige Vereinbarung nicht 

verbindlich. Angaben in technischen Unterlagen sind nur verbind-

lich, soweit sie ausdrücklich zugesichert sind.  

3.2 Jede Vertragspartei behält sich alle Rechte an Plänen und techni-

schen Unterlagen vor, die sie der anderen ausgehändigt hat. Die 

empfangende Vertragspartei anerkennt diese Rechte und wird die 

Unterlagen nicht ohne vorgängige schriftliche Ermächtigung der an-

deren Vertragspartei ganz oder teilweise Dritten zugänglich machen 

oder ausserhalb des Zwecks verwenden, zu dem sie ihr übergeben 

worden sind. 

4 Preise 

4.1 Alle Preise verstehen sich – mangels anderweitiger Vereinbarung – 

netto, ab Werk, ohne Verpackung, ohne irgendwelche Abzüge. 

4.2 Sämtliche Nebenkosten wie z.B. für Fracht, Versicherung, Ausfuhr-, 

Durchfuhr-, Einfuhr- und andere Bewilligungen sowie Beurkundun-

gen gehen zu Lasten des Bestellers. Ebenso hat der Besteller alle 

Arten von Steuern, Abgaben, Gebühren, Zöllen und dergleichen so-

wie die damit verbundenen administrativen Kosten zu tragen, die im 

Zusammenhang mit dem Vertrag oder dessen Erfüllung erhoben 

werden. Soweit derartige Kosten, Steuern etc. beim Lieferanten oder 

seinen Hilfspersonen erhoben werden, sind diese vom Besteller nach 

Vorlage der entsprechenden Dokumente zu erstatten. 

4.3 Der Lieferant behält sich eine Preisanpassung vor, falls sich zwischen 

dem Zeitpunkt des Angebots und der vertragsmässigen Erfüllung die 

Lohnansätze, der Kurs der Währung oder die Materialpreise ändern. 

Eine angemessene Preisanpassung erfolgt ausserdem, wenn 

 

• die Lieferfrist nachträglich aus einem der in Ziff. 7.2 genannten 

Gründe verlängert wird, oder 

• Art oder Umfang der vereinbarten Lieferungen oder Leistungen 

eine Änderung erfahren haben, oder 

• das Material oder die Ausführung Änderungen erfahren, weil 

die vom Besteller gelieferten Unterlagen den tatsächlichen Ver-

hältnissen nicht entsprochen haben oder unvollständig waren, 

oder 

• Gesetze, Vorschriften, Auslegungs- oder Anwendungsgrund-

sätze eine Änderung erfahren haben. 

5 Zahlungsbedingungen 

5.1 Die Zahlungen sind vom Besteller entsprechend den vereinbarten 

Zahlungsbedingungen am Domizil des Lieferanten ohne Abzug von 

Skonto, Spesen, Steuern, Abgaben, Gebühren, Zöllen und derglei-

chen zu leisten. Bei Auslandslieferungen können wir die Eröffnung 

eines unwiderruflichen und bestätigten Akkreditivs, zahlbar bei einer 

von uns angegebenen Bank, oder andere gleichwertige Sicherheiten 

verlangen. Bei Zahlungseinstellung oder Überschuldung des Bestel-

lers sowie bei Nichteinhaltung vereinbarter Zahlungsziele wird die 

Kaufpreisforderung sofort fällig. Dem Besteller stehen Aufrech-

nungs- und Zurückhaltungsrechte nur mit rechtskräftig festgestellten, 

unbestrittenen oder von uns anerkannten Gegenansprüchen zu. 

 

5.2 Hält der Besteller die vereinbarten Zahlungstermine nicht ein, so hat 

er ohne Mahnung vom Zeitpunkt der vereinbarten Fälligkeit an ei-

nen Zins zu entrichten, der sich nach den am Domizil des Bestellers 

üblichen Zinsverhältnissen richtet, jedoch mindestens 4 % über dem 

jeweiligen 3-Monats CHF-LIBOR liegt. Der Ersatz weiteren Schadens 

bleibt vorbehalten. 

6 Eigentumsvorbehalt 

Der Lieferant bleibt Eigentümer seiner gesamten Lieferungen, bis er 

die Zahlungen gemäss Vertrag vollständig erhalten hat. Der Bestel-

ler ist verpflichtet, bei Massnahmen, die zum Schutze des Eigentums 

des Lieferanten erforderlich sind, mitzuwirken; insbesondere er-

mächtigt er den Lieferanten mit Abschluss des Vertrages, auf Kosten 

des Bestellers die Eintragung oder Vormerkung des Eigentumsvor-

behalts in öffentlichen Registern, Büchern oder dergleichen gemäss 

den betreffenden Landes-gesetzen vorzunehmen und alle diesbe-

züglichen Formalitäten zu erfüllen. Der Besteller wird die gelieferten 

Gegenstände auf seine Kosten während der Dauer des Eigentums-

vorbehalts in Stand halten und zugunsten des Lieferanten gegen 

Diebstahl, Bruch, Feuer, Wasser und sonstige Risiken versichern. Er 

wird ferner alle Massnahmen treffen, damit der Eigentumsanspruch 

des Lieferanten weder beeinträchtigt noch aufgehoben wird. 

7 Lieferfrist 

7.1 Die Lieferfrist beginnt, sobald der Vertrag abgeschlossen ist, sämtli-

che behördlichen Formalitäten wie Einfuhr-, Ausfuhr-, Transit- und 

Zahlungsbewilligungen eingeholt, die bei Bestellung zu erbringen-

den Zahlungen und allfälligen Sicherheiten geleistet sowie die we-

sentlichen technischen Punkte bereinigt worden sind. Die Lieferfrist 

ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Lieferungen gemäss 

der auf der Auftragsbestätigung aufgeführten Incoterms® Klausel 

geliefert worden sind. 

7.2 Die Lieferfrist verlängert sich angemessen: 

a) Wenn dem Lieferanten die Angaben, die er für die Erfüllung des 

Vertrages benötigt, nicht rechtzeitig zugehen, oder wenn sie der 

Besteller nachträglich abändert und damit eine Verzögerung 

der Lieferungen oder Leistungen verursacht; 

b) Wenn Hindernisse auftreten, die der Lieferant  trotz Anwen-

dung der gebotenen Sorgfalt nicht abwenden kann, ungeach-

tet, ob sie bei ihm, beim Besteller oder bei einem Dritten entste-

hen. Solche Hindernisse sind insbesondere Epidemien, Mobil-

machung, Krieg, Bürgerkrieg, terroristische Akte, Aufruhr, poli-

tische Unruhen, Revolutionen, Sabotage, erhebliche Betriebs-

störungen, Unfälle, Arbeitskonflikte, verspätete oder fehlerhafte 

Zulieferung der nötigen Rohmaterialien, Halb oder Fertigfabri-

kate, Ausschusswerden von wichtigen Werkstücken, Massnah-

men oder Unterlassungen von Behörden, staatlichen oder über-

staatlichen Organen, Embargos, unvorhersehbare Transport-

hindernisse, Brand, Explosion, Naturereignisse; 

c) Wenn der Besteller oder Dritte mit den von ihnen auszuführen-

den Arbeiten im Rückstand oder mit der Erfüllung ihrer vertrag-

lichen Pflichten im Verzug sind, insbesondere wenn der Besteller 

die Zahlungsbedingungen nicht einhält. 
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7.3 Ist statt einer Lieferfrist ein bestimmter Termin vereinbart, ist dieser 

gleichbedeutend mit dem letzten Tag einer Lieferfrist; Ziff. 7.1 und 

7.2 sind analog anwendbar. 

7.4 Wegen Verspätung der Lieferungen oder Leistungen hat der Bestel-

ler keine Rechte und Ansprüche ausser den in dieser Ziff. 7 aus-

drücklich genannten. Diese Einschränkung gilt nicht für rechtswid-

rige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit des Lieferanten, jedoch gilt 

sie für Hilfspersonen. 

8 Übergang von Nutzen und Gefahr 

8.1 Nutzen und Gefahr gehen spätestens mit Abgang der Lieferungen 

ab Werk auf den Besteller über. 

8.2 Wird der Versand auf Begehren des Bestellers oder aus sonstigen 

Gründen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, verzögert, geht die 

Gefahr im ursprünglich für die Ablieferung ab Werk vorgesehenen 

Zeitpunkt auf den Besteller über. Von diesem Zeitpunkt an werden 

die Lieferungen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers gelagert 

und versichert. 

9 Prüfung und Abnahme der Lieferungen und Leistungen 

9.1 Der Lieferant wird die Lieferungen und Leistungen soweit üblich vor 

Versand prüfen. Verlangt der Besteller weitergehende Prüfungen, 

sind diese besonders zu vereinbaren und vom Besteller zu bezahlen. 

9.2 Der Besteller hat die Lieferungen und Leistungen innert angemesse-

ner Frist zu prüfen und dem Lieferanten eventuelle Mängel unver-

züglich schriftlich zu rügen. Unterlässt er dies, gelten die Lieferungen 

und Leistungen als genehmigt. 

9.3 Der Lieferant hat die ihm gemäss Ziff. 9.2 mitgeteilten Mängel so 

rasch als möglich zu beheben, und der Besteller hat ihm hierzu Ge-

legenheit zu geben.  

9.4 Die Durchführung einer Abnahmeprüfung sowie die Festlegung der 

dafür geltenden Bedingungen bedürfen einer besonderen Vereinba-

rung.  

9.5 Wegen Mängel irgendwelcher Art an Lieferungen oder Leistungen 

hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche ausser den in Ziff. 9 

sowie Ziff. 10 (Gewährleistung, Haftung für Mängel) ausdrücklich 

genannten. 

10 Gewährleistung, Haftung für Mängel 

10.1 Gewährleistungsfrist Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate. 

Sie beginnt mit dem Abgang der Lieferungen ab Werk oder, soweit 

der Lieferant auch die Montage übernommen hat, mit deren Been-

digung. Werden Versand oder Montage aus Gründen verzögert, die 

der Lieferant nicht zu vertreten hat, endet die Gewährleistungsfrist 

spätestens 18 Monate nach Meldung der Versandbereitschaft. Für 

ersetzte oder reparierte Teile beginnt die Gewährleistungsfrist neu 

zu laufen und dauert 6 Monate ab Ersatz oder Abschluss der Repa-

ratur, höchstens aber bis zum Ablauf einer Frist, die das Doppelte 

der Gewährleistungsfrist gemäss vorhergehendem Absatz beträgt. 

Die Gewährleistung erlischt vorzeitig, wenn der Besteller oder Dritte 

Änderungen oder Reparaturen vornehmen oder wenn der Besteller, 

falls ein Mangel aufgetreten ist, nicht umgehend alle geeigneten 

Massnahmen zur Schadensminderung trifft und dem Lieferanten 

Gelegenheit gibt, den Mangel zu beheben. 

10.2 Haftung für Mängel in Material, Konstruktion und Ausführung Der 

Lieferant verpflichtet sich, auf schriftliche Aufforderung des Bestellers 

alle Teile der Lieferungen des Lieferanten, die nachweisbar infolge 

schlechten Materials, fehlerhafter Konstruktion oder mangelhafter 

Ausführung bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist schadhaft oder 

unbrauchbar werden, so rasch als möglich nach seiner Wahl auszu-

bessern oder zu ersetzen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Liefe-

ranten, sofern er nicht ausdrücklich darauf verzichtet. Der Lieferant 

trägt im Rahmen der Verhältnismässigkeit die Kosten der Nachbes-

serung, soweit sie die üblichen Transport-, Personal-, Reise- und Auf-

enthaltskosten sowie die üblichen Kosten für den Ein- und Ausbau 

der defekten Teile nicht übersteigen. 

10.3 Haftung für zugesicherte Eigenschaften Zugesicherte Eigenschaften 

sind nur jene, die in der Auftragsbestätigung oder in den Spezifika-

tionen ausdrücklich als solche bezeichnet worden sind. Die Zusiche-

rung gilt längstens bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist. Sind die 

zugesicherten Eigenschaften nicht oder nur teilweise erfüllt, hat der 

Besteller zunächst Anspruch auf unverzügliche Nachbesserung 

durch den Lieferanten. Hierzu hat der Besteller dem Lieferanten die 

erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Gelingt diese 

Nachbesserung nicht oder nur teilweise, hat der Besteller Anspruch 

auf eine angemessene Herabsetzung des Preises. Ist der Mangel 

derart schwerwiegend, dass er nicht innert angemessener Frist be-

hoben werden kann, und sind die Lieferungen oder Leistungen zum 

bekanntgegebenen Zweck nicht oder nur in erheblich vermindertem 

Masse brauchbar, hat der Besteller das Recht, die Annahme des 

mangelhaften Teils zu verweigern oder, wenn ihm eine Teilannahme 

wirtschaftlich unzumutbar ist und er dies unverzüglich mitteilt, vom 

Vertrag zurückzutreten. Der Lieferant kann nur dazu verpflichtet wer-

den, die Beträge zurückzuerstatten, die ihm für die vom Rücktritt be-

troffenen Teile bezahlt worden sind. 

10.4 Ausschlüsse von der Haftung für Mängel. Von der Gewährleistung 

und Haftung des Lieferanten ausgeschlossen sind Schäden, die nicht 

nachweisbar infolge schlechten Materials, fehlerhafter Konstruktion 

oder mangelhafter Ausführung entstanden sind, z.B. infolge natürli-

cher Abnützung, mangelhafter Wartung, Missachtung von Betriebs-

vorschriften, übermässiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebs-

mittel, chemischer oder elektrolytischer Einflüsse, nicht vom Lieferan-

ten ausgeführter Bau- oder Montagearbeiten, sowie infolge anderer 

Gründe, die der Lieferant nicht zu vertreten hat. 

10.5 Ausschliesslichkeit der Gewährleistungsansprüche Wegen Mängel in 

Material, Konstruktion oder Ausführung sowie wegen Fehlens zuge-

sicherter Eigenschaften hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche 

ausser den in Ziff. 10.1 bis 10.4 ausdrücklich genannten. 

11 Retournierung von Produkten/Materialien 

 Produkte oder Materialien die, aus welchen Gründen auch immer, 

an Reed Electronics AG retourniert werden, sind gereinigt und frei 

von jedwelchen gesundheitsgefährdenden Rückständen. Diese Ver-

antwortung obliegt dem Unternehmen bzw. der Person die die Re-

tournierung veranlasst. 

12 Exportkontrolle 

Der Besteller anerkennt, dass die Lieferungen den schweizerischen 

und/oder ausländischen gesetzlichen Bestimmungen und Vorschrif-

ten über die Exportkontrolle unterstehen können und ohne Ausfuhr- 

bzw. Wiederausfuhrbewilligung der zuständigen Behörde weder ver-

kauft, vermietet noch in anderer Weise übertragen oder für einen 

anderen als den vereinbarten Zweck verwendet werden dürfen. Der 

Besteller verpflichtet sich, solche Bestimmungen und Vorschriften 

einzuhalten. Er nimmt zur Kenntnis, dass diese ändern können und 

auf den Vertrag im jeweils gültigen Wortlaut anwendbar sind. 

13 Datenschutz 

Der Lieferant ist berechtigt, im Rahmen der Abwicklung des Vertra-

ges personenbezogene Daten des Bestellers zu bearbeiten. Der Be-

steller ist insbesondere damit einverstanden, dass der Lieferant zur 

Abwicklung und Pflege der Geschäftsbeziehungen zwischen den 

Parteien solche Daten auch Dritten in der Schweiz und im Ausland 

bekannt gibt. 

14 Software 

Umfassen die Lieferungen und Leistungen des Lieferanten auch Soft-

ware, so wird dem Besteller vorbehaltlich anderweitiger Abrede das 

nicht ausschliessliche Recht zur Benutzung der Software zusammen 

mit dem Liefergegenstand eingeräumt. Der Besteller ist nicht zur 

Herstellung von Kopien (es sei denn zu Archivzwecken, zur Fehler-

suche oder zum Ersatz fehlerhafter Datenträger) oder zur Bearbei-

tung der Software berechtigt. Insbesondere darf der Besteller die 

Software ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Lieferanten 

weder disassemblieren, dekompilieren, entschlüsseln noch zurück-

entwickeln. Im Verletzungsfall kann der Lieferant das Benutzungs-

recht widerrufen. Bei Drittsoftware gelten die Nutzungsbedingungen 

des Lizenzgebers, der zusätzlich zum Lieferanten im Verletzungsfall 

Ansprüche geltend machen kann. 

15 Haftungsbeschränkung 

Alle Fälle von Vertragsverletzungen und deren Rechtsfolgen sowie 

alle Ansprüche des Bestellers, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund 

sie gestellt werden, sind in diesen Bedingungen abschliessend gere-

gelt. Für den Fall, dass Ansprüche des Bestellers aus oder im Zu-

sammenhang mit dem Vertrag oder dessen nicht gehöriger Erfül-

lung bestehen sollten, ist der Gesamtbetrag dieser Ansprüche auf 

den vom Besteller bezahlten Preis beschränkt. Hingegen sind insbe-

sondere alle nicht ausdrücklich genannten Ansprüche auf Schaden-

ersatz, Minderung, Aufhebung des Vertrags oder Rücktritt vom Ver-

trag ausgeschlossen. In keinem Fall bestehen Ansprüche des Bestel-

lers auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst 

entstanden sind, wie namentlich Produktionsausfall, Nutzungsver-

luste, Verlust von Aufträgen, Rückrufkosten, entgangener Gewinn 

sowie von anderen mittelbaren oder unmittelbaren Schäden. Auch 

die Haftung für den Ersatz von Ansprüchen Dritter, welche gegen-

über dem Besteller wegen Verletzung von Immaterialgüterrechten 

geltend gemacht werden, ist ausgeschlossen. Dieser Ausschluss wei-

terer Haftungen des Lieferanten gilt nicht für rechtswidrige Absicht 

oder grobe Fahrlässigkeit des Lieferanten, jedoch gilt er für Hilfsper-

sonen. Im Übrigen gilt dieser Haftungsausschluss nicht, soweit ihm 

zwingendes Recht entgegensteht. 

16 Gerichtsstand und anwendbares Recht 

16.1 Gerichtsstand für den Besteller und den Lieferanten ist Lu-

zern/Schweiz. Der Lieferant ist jedoch berechtigt, den Besteller an 

dessen Sitz zu belangen. 

16.2 Das Rechtsverhältnis untersteht dem materiellen schweizerischen 

Recht. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Natio-

nen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Wa-

renkauf ist wegbedungen. 


